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Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i



Zusammenfassung: 

 

 
Das Präventionsgesetz (PrävG) ist am 25.07.2015 in Kraft getreten. Das Gesetz ist nicht 
in Form eines eigenständigen Bundesgesetzes erlassen worden, sondern als Ergänzung in 
das Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V neue Fassung), dritter und vierter Abschnitt, 
§§ 20 bis 26 (siehe Anlage), eingefügt. Damit ist die Prävention und 
Gesundheitsförderung vor allem eine Aufgabe der gesetzlichen Krankenkassen.  

 

Wesentliche Inhalte des neuen Gesetzes sind: 

 

• Ausweitung und Konkretisierung des Präventionsauftrages der gesetzlichen 

Krankenkassen und Pflegekassen 

• Verbesserung der Kooperation zwischen Trägern von Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung durch eine „Nationale Präventionskonferenz“ und 

Festlegung von Rahmenempfehlungen in einer „Nationalen Präventionsstrategie“ 

• Ausbau der Prävention bei Kindern und Jugendlichen 

• Förderung der Selbsthilfegruppen und –organisationen 

• Weiterentwicklung der Früherkennungsuntersuchung 

• Präventionsauftrag für Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen 

• Erleichterung der Inanspruchnahme von Primärpräventions- und 

Vorsorgeleistungen 

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für betriebliche Gesundheitsförderung 

• Verbesserung des Impfwesens 

 

Leider bezieht sich das Gesetz überwiegend auf Maßnahmen zur Verbesserung der 

körperlichen Gesundheit. Obwohl psychische Störungen und Erkrankungen in den letzten 

Jahren stark zugenommen haben, wird bei den Gesundheitszielen der zu entwickelnden 

Präventionsprogramme lediglich die Verhinderung depressiver Erkrankungen genannt. 

 

Für die LVR-Kliniken und die LVR-HPH-Netze ergeben sich keine unmittelbaren 

Auswirkungen. Allerdings könnten sich aus § 20g SGB V Möglichkeiten zur Ausweitung 

der von den LVR-Kliniken und LVR-HPH-Netzen angebotenen Präventionsmaßnahmen 

ergeben. Die Verbundzentrale wird dies zusammen mit den Einrichtungsverbünden 

prüfen. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/811: 

 
 

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2015 um eine Vorlage zum 

Präventionsgesetz gebeten. 

 

1.  Zielsetzung des Präventionsgesetzes (PrävG) 

 

Ziel des Gesetzes (Bundestag-Drucksache 18/4282 und 18/5261) ist es, unter 

Einbeziehung aller Sozialversicherungsträger sowie der privaten 

Krankenversicherung und der privaten Pflege-/Pflichtversicherung die 

Gesundheitsförderung und -prävention die „Lebenswelten“ der Versicherten wie 

zum Beispiel Kitas, Schulen, Betriebe und stationäre Pflegeeinrichtungen primär 

nach den individuellen Lebensumständen gesundheitsförderlicher zu gestalten. Es 

sollen bewährte Strukturen und Angebote gestärkt, die Leistungen der 

Krankenkassen zur Früherkennung von Krankheiten weiter entwickelt, die 

Selbsthilfe gefördert und das Zusammenwirken von betrieblicher 

Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz verbessert werden. Auch werden der 

Leistungsumfang ausgedehnt und für die Einrichtungen entsprechende 

Förderprogramme vorgesehen. Dabei verfolgt das PrävG einen mehrgleisigen 

Ansatz: neben der Prävention im eigentlichen Sinn, bei der es darum geht, 

spezifische Krankheitsrisiken zu minimieren, sollen die Krankenkassen nun auch 

zur Gesundheitsförderung beitragen und das selbstbestimmte 

gesundheitsorientierte Handeln der Versicherten fördern.  

 

Das Gesetz enthält keine spezifischen Regelungen für Einrichtungen des 

Gesundheitswesens bzw. Sozialeinrichtungen. Somit werden die LVR-Kliniken und 

die LVR-HPH-Netze als „Lebenswelt Betrieb“ erfasst.  

 

 

2. Wesentliche Inhalte des neuen Gesetzes: 

• Ausweitung und Konkretisierung des Präventionsauftrages der gesetzlichen    

Krankenkassen und Pflegekassen 

 

• Verbesserung der Kooperation der Träger von Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung. Dazu wird für die Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, 

Renten-versicherung, Unfallversicherung, private 

Krankenversicherungsunternehmen) eine ständige „Nationale 

Präventionskonferenz“ eingerichtet. Darin sollen Vertreter von Bund, Ländern, 

Kommunen und Sozialversicherungsträgern zusammenkommen, um 

bundeseinheitliche Rahmenempfehlungen sowie Maßnahmen zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz in einer „Nationalen 

Präventionsstrategie“ festzulegen. Zudem wird die Bundesagentur für Arbeit 

und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stärker 

eingebunden  

 

• Ausbau der Prävention bei Kindern und Jugendlichen (U- und J-

Untersuchungen) durch Erhöhung der die Altersgrenze auf 18 Jahre 
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• Verstärkte Förderung der Selbsthilfegruppen und –organisationen 

 

• Weiterentwicklung der Früherkennungsuntersuchung, indem künftig ein 

stärkeres Augenmerk auf individuelle Belastungen und auf Risikofaktoren für 

das Entstehen von Krankheiten gelegt werden soll. Ärztinnen / Ärzte erhalten 

als Prävention bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen künftig die 

Möglichkeit, Empfehlungen für mehr Bewegung abzugeben und damit zum 

Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit ihrer Patienten beizutragen  

 

• Die soziale Pflegeversicherung erhält einen Präventionsauftrag für Menschen in 

stationären Pflegeeinrichtungen 

 

• Erleichterung der Inanspruchnahme von Primärpräventions- und 

Vorsorgeleistungen  für Versicherte mit besonderen beruflichen oder familiären 

Belastungssituationen  

 

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für betriebliche Gesundheitsförderung 

wie gesundes Kantinenessen, Betriebssportgruppen oder Angebote zur 

Stressbewältigung  

 

• Verbesserung des Impfwesens 

 

 

3.  Finanzierung der Leistungserweiterung zur primären Prävention der 

Kranken- und Pflegekassen 

 

Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sind verpflichtet, das Fördervolumen 

von zwei Euro auf sieben Euro pro versicherten Beschäftigten zu erhöhen. Davon 

werden auch Vorsorgeleistungen in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen 

gedeckt. Insgesamt werden zukünftig rund 500 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung 

stehen.    

 

 

4.    Bewertung 

 

Nach der langen Vorgeschichte stellt das Gesetz lediglich einen Minimalkompromiss 

dar. Das schon seit vielen Jahren postulierte Ziel der Prävention als eigenständige 

Säule in der gesundheitlichen Versorgung ist weiterhin nicht eingelöst, obgleich sich 

im Zuge der demographischen Veränderungen die Verlagerung des 

Krankheitsspektrums hin zu den chronisch-degenerativen – und mithin nicht zu 

kurierenden, sehr wohl aber grundsätzlich durch Prävention zu verhindernden – 

Erkrankungen immer weiter fortsetzt.  

 

Zudem werden nur einseitig die gesetzlich Krankenversicherten in die Verantwortung 

genommen, obwohl Prävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und somit 

auch privat Versicherte aufgenommen werden sollten.  
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Bedauerlich ist, dass sich das Präventionsgesetz vorwiegend auf Maßnahmen zur 

Verbesserung der körperlichen Gesundheit bezieht. An keiner Stelle des Gesetzes 

wird ausdrücklich die Stärkung der psychischen Gesundheit als Präventionsziel 

benannt. Lediglich im Rahmen der Gesundheitsziele, die bei der Entwicklung von 

Präventionsprogrammen beachtet werden müssen, wird u.a. die Verhinderung von 

depressiven Erkrankungen genannt (§ 20, Abs. 3 SGB V neue Fassung). Psychische 

Störungen sind aber mittlerweile eine der Hauptursachen für krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung. Vor diesem Hintergrund wäre es 

angezeigt gewesen, wenn der Prävention psychischer Erkrankungen und der 

Förderung seelischer Gesundheit beim Ausbau der Prävention mehr Beachtung 

geschenkt worden wäre.  

 

Das Gesetz enthält keine Ausführungsvorschrift, die vorgibt, wie die zusätzlichen 

Mittel investiert werden und den Versicherten zu Gute kommen sollen. Anhand von 

Modellvorhaben können die Qualität und Effizienz der Versorgung mit Leistungen zur 

Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten und mit Leistungen zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung verbessert werden (§ 20 g SGB V neue 

Fassung). 

 

In den LVR-Kliniken und LVR-HPH-Netzen werden umfangreiche 

gesundheitsfördernde Präventionsmaßnahmen bereits angeboten. Eine Ausweitung 

der Angebote wäre entsprechend des § 20 g SGB V neue Fassung möglich. Die 

Finanzierung der Vorhaben könnte durch die Krankenkassen erfolgen. Die 

Verbundzentrale wird die sich eventuell ergebenden Möglichkeiten zusammen mit 

den Einrichtungsverbünden prüfen und über die Ergebnisse berichten. 

 

In Vertretung 

 

W e n z e l – J a n k o w s k i 

 

 
 
 



            Anlage 
 

 
 

§ 20 SGB V – Primäre Prävention und Gesundheitsförderung  
 

(1) 1 Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leistungen zur Verhinderung und 
Verminderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung 

des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten 
(Gesundheitsförderung) vor. 2 Die Leistungen sollen insbesondere zur 

Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von 
Gesundheitschancen beitragen. 3 Die Krankenkasse legt dabei die 

Handlungsfelder und Kriterien nach Absatz 2 zugrunde. 

 
(2) 1 Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt unter Einbeziehung 

unabhängigen, insbesondere gesundheitswissenschaftlichen, ärztlichen, 
arbeitsmedizinischen, psychotherapeutischen, psychologischen, pflegerischen, 

ernährungs-, sport-, sucht-, erziehungs- und sozialwissenschaftlichen 
Sachverstandes sowie des Sachverstandes der Menschen mit Behinderung 

einheitliche Handlungsfelder und Kriterien für die Leistungen nach Absatz 1 fest, 
insbesondere hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalt, Methodik, 

Qualität, intersektoraler Zusammenarbeit, wissenschaftlicher Evaluation und der 
Messung der Erreichung der mit den Leistungen verfolgten Ziele. 2 Er bestimmt 

außerdem die Anforderungen und ein einheitliches Verfahren für die Zertifizierung 
von Leistungsangeboten durch die Krankenkassen, um insbesondere die 

einheitliche Qualität von Leistungen nach Absatz 4 Nummer 1 und 3 
sicherzustellen. 3 Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen stellt sicher, dass 

seine Festlegungen nach den Sätzen 1 und 2 sowie eine Übersicht der nach 

Satz 2 zertifizierten Leistungen der Krankenkassen auf seiner Internetseite 
veröffentlicht werden. 4 Die Krankenkassen erteilen dem Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen hierfür sowie für den nach § 20d Absatz 2 Nummer 2 zu 
erstellenden Bericht die erforderlichen Auskünfte und übermitteln ihm nicht 

versichertenbezogen die erforderlichen Daten. 
 

(3) 1 Bei der Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 2 Satz 1 berücksichtigt der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen auch die folgenden Gesundheitsziele im 

Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention: 
 

1. Diabetes mellitus Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh 
erkennen und behandeln,  

2. Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität erhöhen,  

3. Tabakkonsum reduzieren,  

4. gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung,  



5. gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Souveränität der Patientinnen und 

Patienten stärken,  

6. depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig 
behandeln,  

7. gesund älter werden und  

8. Alkoholkonsum reduzieren.  

 
2 Bei der Berücksichtigung des in Satz 1 Nummer 1 genannten Ziels werden auch 

die Ziele und Teilziele beachtet, die in der Bekanntmachung über die 
Gesundheitsziele und Teilziele im Bereich der Prävention und 

Gesundheitsförderung vom 21. März 2005 (BAnz. S. 5304) festgelegt sind. 3 Bei 
der Berücksichtigung der in Satz 1 Nummer 2, 3 und 8 genannten Ziele werden 

auch die Ziele und Teilziele beachtet, die in der Bekanntmachung über die 
Gesundheitsziele und Teilziele im Bereich der Prävention und 

Gesundheitsförderung vom 27. April 2015 (BAnz. AT 19.05.2015 B3) festgelegt 
sind. 4 Bei der Berücksichtigung der in Satz 1 Nummer 4 bis 7 genannten Ziele 

werden auch die Ziele und Teilziele beachtet, die in der Bekanntmachung über die 

Gesundheitsziele und Teilziele im Bereich der Prävention und 
Gesundheitsförderung vom 26. Februar 2013 (BAnz. AT 26.03.2013 B3) 

festgelegt sind. 5 Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berücksichtigt 
auch die von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz im Rahmen der 

gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie nach § 20a Absatz 2 Nummer 1 
des Arbeitsschutzgesetzes entwickelten Arbeitsschutzziele. 

 
(4) Leistungen nach Absatz 1 werden erbracht als 

 
1. Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach Absatz 5,  

2. Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten für 
in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte nach § 20a und  

3. Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben (betriebliche 
Gesundheitsförderung) nach § 20b .  

 

(5) 1 Bei ihrer Entscheidung über eine Leistung zur verhaltensbezogenen 
Prävention berücksichtigt die Krankenkasse eine Präventionsempfehlung nach 

§ 25 Absatz 1 Satz 2 , nach § 26 Absatz 1 Satz 3 oder eine im Rahmen einer 
arbeitsmedizinischen Vorsorge oder einer sonstigen ärztlichen Untersuchung 

schriftlich abgegebene Empfehlung. 2 Die Krankenkasse darf die sich aus der 
Präventionsempfehlung ergebenden personenbezogenen Daten nur mit 

schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des 
Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen. 3 Die Einwilligung kann jederzeit 

schriftlich widerrufen werden. 4 Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach 



dieser Vorschrift an andere Krankenkassen, deren Verbände oder 

Arbeitsgemeinschaften übertragen. 5 Für Leistungen zur verhaltensbezogenen 

Prävention, die die Krankenkasse wegen besonderer beruflicher oder familiärer 
Umstände wohnortfern erbringt, gilt § 23 Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 

 
(6) 1 Die Ausgaben der Krankenkassen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 

dieser Vorschrift und nach den §§ 20a bis 20c sollen insgesamt im Jahr 2015 für 
jeden ihrer Versicherten einen Betrag in Höhe von 3,17 Euro und ab dem 

Jahr 2016 einen Betrag in Höhe von 7 Euro umfassen. 2 Ab dem Jahr 2016 
wenden die Krankenkassen von dem Betrag nach Satz 1 für jeden ihrer 

Versicherten mindestens 2 Euro jeweils für Leistungen nach den §§ 20a und 20b 
auf. 3 Unterschreiten die jährlichen Ausgaben einer Krankenkasse den Betrag 

nach Satz 2 für Leistungen nach § 20a , so stellt die Krankenkasse diese nicht 
ausgegebenen Mittel im Folgejahr zusätzlich für Leistungen nach § 20a zur 

Verfügung. 4 Die Ausgaben nach den Sätzen 1 und 2 sind in den Folgejahren 
entsprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach 

§ 18 Absatz 1 des Vierten Buches anzupassen. 

 
 

§ 20a SGB V – Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in 
Lebenswelten  

 
(1) 1 Lebenswelten im Sinne des § 20 Absatz 4 Nummer 2 sind für die Gesundheit 

bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des 
Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie 

der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports. 2 Die Krankenkassen fördern 
unbeschadet der Aufgaben anderer auf der Grundlage von 

Rahmenvereinbarungen nach § 20f Absatz 1 mit Leistungen zur 
Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten insbesondere den Aufbau 

und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen. 3 Hierzu erheben sie unter 
Beteiligung der Versicherten und der für die Lebenswelt Verantwortlichen die 

gesundheitliche Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenziale und 

entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur 
Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten und unterstützen 

deren Umsetzung. 4 Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Satz 2 sollen die 
Krankenkassen zusammenarbeiten und kassenübergreifende Leistungen zur 

Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten erbringen. 5 Bei der 
Erbringung von Leistungen für Personen, deren berufliche Eingliederung auf 

Grund gesundheitlicher Einschränkungen besonderes erschwert ist, arbeiten die 
Krankenkassen mit der Bundesagentur für Arbeit und mit den kommunalen 

Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende eng zusammen. 
 

(2) Die Krankenkasse kann Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention 
in Lebenswelten erbringen, wenn die Bereitschaft der für die Lebenswelt 

Verantwortlichen zur Umsetzung von Vorschlägen zur Verbesserung der 
gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen 



und Fähigkeiten besteht und sie mit einer angemessenen Eigenleistung zur 

Umsetzung der Rahmenvereinbarungen nach § 20f beitragen. 

 
(3) 1 Zur Unterstützung der Krankenkassen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten für in der gesetzlichen 
Krankenversicherung Versicherte, insbesondere in Kindertageseinrichtungen, in 

sonstigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Schulen sowie in den 
Lebenswelten älterer Menschen und zur Sicherung und Weiterentwicklung der 

Qualität der Leistungen beauftragt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ab dem Jahr 2016 

insbesondere mit der Entwicklung der Art und der Qualität 
krankenkassenübergreifender Leistungen, deren Implementierung und deren 

wissenschaftlicher Evaluation. 2 Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt 
dem Auftrag die nach § 20 Absatz 2 Satz 1 festgelegten Handlungsfelder und 

Kriterien sowie die in den Rahmenvereinbarungen nach § 20f jeweils getroffenen 
Festlegungen zugrunde. 3 Im Rahmen des Auftrags nach Satz 1 soll die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geeignete Kooperationspartner 

heranziehen. 4 Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt sicher, 
dass die vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen geleistete Vergütung 

ausschließlich zur Durchführung des Auftrags nach diesem Absatz eingesetzt wird 
und dokumentiert dies nach Maßgabe des Spitzenverbandes Bund der 

Krankenkassen. 
 

(4) 1 Das Nähere über die Beauftragung der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung nach Absatz 3, insbesondere zum Inhalt und Umfang, zur Qualität und 

zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit sowie zu den für die Durchführung notwendigen 
Kosten, vereinbaren der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstmals bis zum 
30. November 2015. 2 Kommt die Vereinbarung nicht innerhalb der Frist nach 

Satz 1 zustande, erbringt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die 
Leistungen nach Absatz 3 Satz 1 unter Berücksichtigung der vom Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen nach § 20 Absatz 2 Satz 1 festgelegten Handlungsfelder 

und Kriterien sowie unter Beachtung der in den Rahmenvereinbarungen nach 
§ 20f getroffenen Festlegungen und des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 . 3 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt in seiner Satzung das 
Verfahren zur Aufbringung der erforderlichen Mittel durch die Krankenkassen. 4  

§ 89 Absatz 3 bis 5 des Zehnten Buches gilt entsprechend. 
 

 
§ 20b SGB V – Betriebliche Gesundheitsförderung 

 

(1) 1Die Krankenkassen fördern mit Leistungen zur Gesundheitsförderung in 
Betrieben (betriebliche Gesundheitsförderung) insbesondere den Aufbau und die 

Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen. 2Hierzu erheben sie unter 
Beteiligung der Versicherten und der Verantwortlichen für den Betrieb sowie der 



Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit die gesundheitliche 

Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenziale und entwickeln Vorschläge zur 

Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der 
gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten und unterstützen deren Umsetzung. 
3§ 20 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
(2) 1Bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach Absatz 1 arbeiten die 

Krankenkassen mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger sowie mit den für 
den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zusammen. 2Sie können 

Aufgaben nach Absatz 1 durch andere Krankenkassen, durch ihre Verbände oder 
durch zu diesem Zweck gebildete Arbeitsgemeinschaften (Beauftragte) mit deren 

Zustimmung wahrnehmen lassen und sollen bei der Aufgabenwahrnehmung mit 

anderen Krankenkassen zusammenarbeiten. 3§ 88 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des 
Zehnten Buches und § 219 gelten entsprechend. 

 

 

§ 20c SGB V – Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren 

 

(1) 1Die Krankenkassen unterstützen die Träger der gesetzlichen 

Unfallversicherung bei ihren Aufgaben zur Verhütung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefahren. 2Insbesondere erbringen sie in Abstimmung mit den 

Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung auf spezifische arbeitsbedingte 

Gesundheitsrisiken ausgerichtete Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung nach § 20b und informieren diese über die Erkenntnisse, 

die sie über Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und Arbeitsbedingungen 
gewonnen haben. 3Ist anzunehmen, dass bei einem Versicherten eine 

berufsbedingte gesundheitliche Gefährdung oder eine Berufskrankheit vorliegt, 
hat die Krankenkasse dies unverzüglich den für den Arbeitsschutz zuständigen 

Stellen und dem Unfallversicherungsträger mitzuteilen. 
 

 (2) 1Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 arbeiten die Krankenkassen 
eng mit den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung sowie mit den für den 

Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zusammen. 2Dazu sollen sie und ihre 
Verbände insbesondere regionale Arbeitsgemeinschaften bilden. 

 
 

§ 20d SGB V – Nationale Präventionsstrategie 

(1) Die Krankenkassen entwickeln im Interesse einer wirksamen und 

zielgerichteten Gesundheitsförderung und Prävention mit den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung und den 

Pflegekassen eine gemeinsame nationale Präventionsstrategie und gewährleisten 
ihre Umsetzung und Fortschreibung im Rahmen der Nationalen 

Präventionskonferenz nach § 20e. 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/lexsoft.cgi?sessionID=1146317848316590052&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=13019&xid=137489,22#jurabs_1
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(2) Die Nationale Präventionsstrategie umfasst insbesondere 

1.1. die Vereinbarung bundeseinheitlicher, trägerübergreifender 
Rahmenempfehlungen zur Gesundheitsförderung und Prävention nach 

Absatz 3, 

1.2. die Erstellung eines Berichts über die Entwicklung der Gesundheitsförderung 
und Prävention (Präventionsbericht) nach Absatz 4. 

 

(3) 1Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von Gesundheitsförderung 
und Prävention sowie der Zusammenarbeit der für die Erbringung von Leistungen 

zur Prävention in Lebenswelten und in Betrieben zuständigen Träger und Stellen 
vereinbaren die Träger nach Absatz 1 bundeseinheitliche, trägerübergreifende 

Rahmenempfehlungen, insbesondere durch Festlegung gemeinsamer Ziele, 

vorrangiger Handlungsfelder und Zielgruppen, der zu beteiligenden 
Organisationen und Einrichtungen sowie zu Dokumentations- und 

Berichtspflichten erstmals zum 31. Dezember 2015. 2Bei der Festlegung 
gemeinsamer Ziele werden auch die Ziele der gemeinsamen deutschen 

Arbeitsschutzstrategie sowie die von der Ständigen Impfkommission gemäß § 20 
Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes empfohlenen Schutzimpfungen 

berücksichtigt. 3Die Rahmenempfehlungen werden im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit, dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem 

Bundesministerium des Innern und den Ländern vereinbart. 4Das 
Bundesministerium für Gesundheit beteiligt weitere Bundesministerien, soweit die 

Rahmenempfehlungen ihre Zuständigkeit berühren. 5An der Vorbereitung der 
Rahmenempfehlungen werden die Bundesagentur für Arbeit, die kommunalen 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über ihre Spitzenverbände auf 

Bundesebene, die für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörden 
sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die obersten 

Landesjugendbehörden beteiligt. 
 

(4) 1Die Nationale Präventionskonferenz erstellt den Präventionsbericht alle vier 
Jahre, erstmals zum 1. Juli 2019, und leitet ihn dem Bundesministerium für 

Gesundheit zu. 2Das Bundesministerium für Gesundheit legt den Bericht den 
gesetzgebenden Körperschaften des Bundes vor und fügt eine Stellungnahme der 

Bundesregierung bei. 3Der Bericht enthält insbesondere Angaben zu den 
Erfahrungen mit der Anwendung der §§ 20 bis 20g und zu den Ausgaben für die 

Leistungen der Träger nach Absatz 1 und im Fall des § 20e Absatz 1 Satz 3 bis 5 
auch der Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der Unternehmen, 

die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, den Zugangswegen, den 
erreichten Personen, der Erreichung der gemeinsamen Ziele und der Zielgruppen, 

den Erfahrungen mit der Qualitätssicherung und der Zusammenarbeit bei der 

Durchführung von Leistungen sowie zu möglichen Schlussfolgerungen. 4Der 
Bericht enthält auch Empfehlungen für die weitere Entwicklung des in § 20 Absatz 
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6 Satz 1 bestimmten Ausgabenrichtwerts für Leistungen der Krankenkassen nach 

den §§ 20 bis 20c und der in § 20 Absatz 6 Satz 2 bestimmten Mindestwerte für 

Leistungen der Krankenkassen nach den §§ 20a und 20b. 5Die Leistungsträger 
nach Satz 3 erteilen der Nationalen Präventionskonferenz die für die Erstellung 

des Präventionsberichts erforderlichen Auskünfte. 6Das Robert Koch-Institut 
liefert für den Präventionsbericht die im Rahmen des Gesundheitsmonitorings 

erhobenen relevanten Informationen. 7Die Länder können regionale Erkenntnisse 
aus ihrer Gesundheitsberichterstattung für den Präventionsbericht zur Verfügung 

stellen. 
 

 
§ 20e SGB V – Nationale Präventionskonferenz 

 

(1) 1Die Aufgabe der Entwicklung und Fortschreibung der nationalen 
Präventionsstrategie wird von der Nationalen Präventionskonferenz als 

Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Spitzenorganisationen der Leistungsträger 
nach § 20d Absatz 1 mit je zwei Sitzen wahrgenommen. 2Die Leistungsträger 

nach § 20d Absatz 1 setzen die Präventionsstrategie in engem Zusammenwirken 
um. 3Im Fall einer angemessenen finanziellen Beteiligung der Unternehmen der 

privaten Krankenversicherung und der Unternehmen, die die private Pflege-
Pflichtversicherung durchführen, an Programmen und Projekten im Sinne der 

Rahmenempfehlungen nach § 20d Absatz 2 Nummer 1 erhält der Verband der 

privaten Krankenversicherungsunternehmen e. V. ebenfalls einen Sitz. 4Die Höhe 
der hierfür jährlich von den Unternehmen der privaten Krankenversicherung zur 

Verfügung zu stellenden Mittel bemisst sich mindestens nach dem Betrag, den die 
Krankenkassen nach § 20 Absatz 6 Satz 2 und 3 für Leistungen zur 

Gesundheitsförderung und Prävention nach § 20a aufzuwenden haben, 
multipliziert mit der Anzahl der in der privaten Krankenversicherung 

Vollversicherten. 5Die Höhe der hierfür jährlich von den Unternehmen, die die 
private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, zur Verfügung zu stellenden Mittel 

bemisst sich nach dem Betrag, den die Pflegekassen nach § 5 Absatz 2 des Elften 
Buches für Leistungen zur Prävention in Lebenswelten aufzuwenden haben, 

multipliziert mit der Anzahl ihrer Versicherten. 6Bund und Länder erhalten jeweils 
vier Sitze mit beratender Stimme. 7Darüber hinaus entsenden die kommunalen 

Spitzenverbände auf Bundesebene, die Bundesagentur für Arbeit, die 
repräsentativen Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie 

das Präventionsforum jeweils einen Vertreter in die Nationale 

Präventionskonferenz, die mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 
8Die Nationale Präventionskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung; darin 

werden insbesondere die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren festgelegt. 
9Die Geschäftsordnung muss einstimmig angenommen werden. 10Die 

Geschäftsstelle, die die Mitglieder der Nationalen Präventionskonferenz bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe nach Satz 1 unterstützt, wird bei der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung angesiedelt. 
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(2) 1Die Nationale Präventionskonferenz wird durch ein Präventionsforum 

beraten, das in der Regel einmal jährlich stattfindet. 2Das Präventionsforum setzt 

sich aus Vertretern der für die Gesundheitsförderung und Prävention 
maßgeblichen Organisationen und Verbände sowie der stimmberechtigten und 

beratenden Mitglieder der Nationalen Präventionskonferenz nach Absatz 1 
zusammen. 3Die Nationale Präventionskonferenz beauftragt die 

Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung e. V. mit der 
Durchführung des Präventionsforums und erstattet dieser die notwendigen 

Aufwendungen. 4Die Einzelheiten zur Durchführung des Präventionsforums 
einschließlich der für die Durchführung notwendigen Kosten werden in der 

Geschäftsordnung der Nationalen Präventionskonferenz geregelt. 
 

 
§ 20f SGB V – Landesrahmenvereinbarungen zur Umsetzung der 

nationalen Präventionsstrategie 

 

(1) 1Zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie schließen die 

Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen, auch für die 
Pflegekassen, mit den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, den Trägern 

der gesetzlichen Unfallversicherung und mit den in den Ländern zuständigen 
Stellen gemeinsame Rahmenvereinbarungen auf Landesebene. 2Die für die 

Rahmenvereinbarungen maßgeblichen Leistungen richten sich nach § 20 Absatz 4 

Nummer 2 und 3, nach den §§ 20a bis 20c sowie nach den für die Pflegekassen, 
für die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung und für die Träger der 

gesetzlichen Unfallversicherung jeweils geltenden Leistungsgesetzen. 
(2) 1Die an den Rahmenvereinbarungen Beteiligten nach Absatz 1 treffen 

Festlegungen unter Berücksichtigung der bundeseinheitlichen, 
trägerübergreifenden Rahmenempfehlungen nach § 20d Absatz 2 Nummer 1 und 

der regionalen Erfordernisse insbesondere über 
 

1.1. gemeinsam und einheitlich zu verfolgende Ziele und Handlungsfelder, 

1.2. die Koordinierung von Leistungen zwischen den Beteiligten, 

1.3. die einvernehmliche Klärung von Zuständigkeitsfragen, 

1.4. Möglichkeiten der gegenseitigen Beauftragung der Leistungsträger nach 
dem Zehnten Buch, 

1.5. die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und den 

Trägern der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe und 

1.6. die Mitwirkung weiterer für die Gesundheitsförderung und Prävention 
relevanter Einrichtungen und Organisationen. 
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2An der Vorbereitung der Rahmenvereinbarungen werden die Bundesagentur für 

Arbeit, die für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörden und die 

kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene beteiligt. 3Sie können den 
Rahmenvereinbarungen beitreten. 4Auf die zum Zwecke der Vorbereitung und 

Umsetzung der Rahmenvereinbarungen gebildeten Arbeitsgemeinschaften wird § 
94 Absatz 1a Satz 2 und 3 des Zehnten Buches nicht angewendet. 

 
 

§ 20g SGB V – Modellvorhaben 

 

(1) 1Die Leistungsträger nach § 20d Absatz 1 und ihre Verbände können zur 

Erreichung der in den Rahmenempfehlungen nach § 20d Absatz 2 Nummer 1 
festgelegten gemeinsamen Ziele einzeln oder in Kooperation mit Dritten, 

insbesondere den in den Ländern zuständigen Stellen nach § 20f Absatz 1, 
Modellvorhaben durchführen. 2Anhand der Modellvorhaben soll die Qualität und 

Effizienz der Versorgung mit Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention 
in Lebenswelten und mit Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

verbessert werden. 3Die Modellvorhaben können auch der wissenschaftlich 
fundierten Auswahl geeigneter Maßnahmen der Zusammenarbeit dienen. 4Die 

Aufwendungen der Krankenkassen für Modellvorhaben sind auf die Mittel nach § 
20 Absatz 6 Satz 2 anzurechnen. 

(2) Die Modellvorhaben sind im Regelfall auf fünf Jahre zu befristen und nach 

allgemein anerkannten wissenschaftlichen Standards wissenschaftlich zu 
begleiten und auszuwerten. 

 

§ 20h SGB V – Förderung der Selbsthilfe 

 

(1) 1Die Krankenkassen und ihre Verbände fördern Selbsthilfegruppen und -

organisationen, die sich die gesundheitliche Prävention oder die Rehabilitation von 
Versicherten bei einer der im Verzeichnis nach Satz 2 aufgeführten Krankheiten 

zum Ziel gesetzt haben, sowie Selbsthilfekontaktstellen im Rahmen der 
Festlegungen des Absatzes 3. 2Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 

beschließt ein Verzeichnis der Krankheitsbilder, bei deren gesundheitlicher 
Prävention oder Rehabilitation eine Förderung zulässig ist; sie haben die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Vertretungen der für die 
Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen Spitzenorganisationen 

zu beteiligen. 3Selbsthilfekontaktstellen müssen für eine Förderung ihrer 

gesundheitsbezogenen Arbeit themen-, bereichs- und 
indikationsgruppenübergreifend tätig sein. 

 
(2) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen beschließt Grundsätze zu den 

Inhalten der Förderung der Selbsthilfe und zur Verteilung der Fördermittel auf die 
verschiedenen Förderebenen und Förderbereiche. 2Die in Absatz 1 Satz 2 
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genannten Vertretungen der Selbsthilfe sind zu beteiligen. 3Die Förderung kann 

durch pauschale Zuschüsse und als Projektförderung erfolgen. 

 
(3) 1Die Ausgaben der Krankenkassen und ihrer Verbände für die Wahrnehmung 

der Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 sollen insgesamt im Jahr 2006 für jeden ihrer 
Versicherten einen Betrag von 0,55 Euro umfassen; sie sind in den Folgejahren 

entsprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 
18 Abs. 1 des Vierten Buches anzupassen. 2Für die Förderung auf der 

Landesebene und in den Regionen sind die Mittel entsprechend dem Wohnort der 
Versicherten aufzubringen. 3Mindestens 50 vom Hundert der in Satz 1 

bestimmten Mittel sind für kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung 
aufzubringen. 4Über die Vergabe der Fördermittel aus der 

Gemeinschaftsförderung beschließen die Krankenkassen oder ihre Verbände auf 
den jeweiligen Förderebenen gemeinsam nach Maßgabe der in Absatz 2 Satz 1 

genannten Grundsätze und nach Beratung mit den zur Wahrnehmung der 
Interessen der Selbsthilfe jeweils maßgeblichen Vertretungen von 

Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen. 5Erreicht eine 

Krankenkasse den in Satz 1 genannten Betrag der Förderung in einem Jahr nicht, 
hat sie die nicht verausgabten Fördermittel im Folgejahr zusätzlich für die 

Gemeinschaftsförderung zur Verfügung zu stellen. 
 

 

§ 20i SGB V – Primäre Prävention durch Schutzimpfungen 

 

(1) 1Versicherte haben Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen im Sinne 

des § 2 Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes. 2Ausgenommen sind 
Schutzimpfungen, die wegen eines durch einen nicht beruflichen 

Auslandsaufenthalt erhöhten Gesundheitsrisikos indiziert sind, es sei denn, dass 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ein besonderes Interesse daran besteht, 

der Einschleppung einer übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik 
Deutschland vorzubeugen. 3Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der 

Leistungen bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 

auf der Grundlage der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert 
Koch-Institut gemäß § 20 Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes unter besonderer 

Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzimpfungen für die öffentliche 
Gesundheit. 4Abweichungen von den Empfehlungen der Ständigen 

Impfkommission sind besonders zu begründen. 5Zu Änderungen der 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hat der Gemeinsame 

Bundesausschuss innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung eine 
Entscheidung zu treffen. 6Kommt eine Entscheidung nicht fristgemäß zustande, 

dürfen insoweit die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen 
Schutzimpfungen mit Ausnahme von Schutzimpfungen nach Satz 2 erbracht 

werden, bis die Richtlinie vorliegt. 
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(3) 1Die Krankenkassen haben außerdem im Zusammenwirken mit den Behörden 

der Länder, die für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem 

Infektionsschutzgesetz zuständig sind, unbeschadet der Aufgaben anderer, 
gemeinsam und einheitlich Schutzimpfungen ihrer Versicherten zu fördern und 

sich durch Erstattung der Sachkosten an den Kosten der Durchführung zu 
beteiligen. 2Dies gilt entsprechend für die Erstattung der Kosten für den Impfstoff 

für Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr aus Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, deren Versicherteneigenschaft in der gesetzlichen 

Krankenversicherung zum Zeitpunkt der Durchführung der Schutzimpfung noch 
nicht festgestellt ist und die nicht privat krankenversichert sind. 3Zur 

Durchführung der Maßnahmen und zur Erstattung der Sachkosten schließen die 
Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam 

Rahmenvereinbarungen mit den in den Ländern dafür zuständigen Stellen. 4Dabei 
sollen vereinfachte Möglichkeiten für die Abrechnung der zu erstattenden 

Sachkosten vorgesehen werden. 
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